
Übersicht über die Qualifikationsbereiche und Erfahrungsnote sowie Rundung der Noten bei 
individueller praktischer Arbeit (IPA): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesamtnote wird auf eine Dezimalstelle 
gerundet In den Bildungserlassen festgehaltene Positionen werden 

auf ganze oder halbe Noten gerundet  

Qualifikationsbereich 
Praktische Arbeit als IPA 

Gewichtung 40% 
 Fallnote 

Erfahrungsnote 

Gewichtung 20%  

Qualifikationsbereich 
Allgemeinbildung 

Gewichtung 20 % 

gemäss Verordnung des SBFI 

über die Mindestvorschriften  
für die Allgemeinbildung 

Qualifikationsverfahren 

mit Abschlussprüfung 
 

Anlagenführerin/Anlagenführer 

EFZ 

Note Unterricht in den Berufskenntnissen 
Gewichtung 10 % 

Note überbetriebliche Kurse 
Gewichtung 10 % 

Positionen 

Art. 34 Abs. 2 BBV 
Andere als halbe Noten sind nur für Durchschnitte aus den Bewertungen zulässig, die sich aus einzelnen 

Positionen der entsprechenden Bildungserlasse ergeben. Die Durchschnitte werden auf höchstens eine 

Dezimalstelle gerundet. 

Qualifikationsbereich 
Berufskenntnisse 

Gewichtung 20% 
 

Planen der Produktion/ Kontrollieren und 
Optimieren des Produktionsprozesses 
Gewichtung 50% 

 

Herstellen und Verpacken von Produkten/ 
Einrichten und Umrichten von Anlagen und 
Produktionslinien 
Gewichtung 50% 

Ausführung und Resultat der Arbeit 
Gewichtung 50% 

Dokumentation 
Gewichtung 25% 

Präsentation 
Gewichtung 10% 

Fachgespräch 
Gewichtung 15% 


